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Für Privatkläger im 
Strafverfahren kann sich 
die Legitimation zur 
 Anrufung des Bundes
gerichts als tückisch 
 erweisen. Die Einschrän
kung der  Beschwerde  
auf  Fälle, die eine Aus
wirkung auf die Zivil 
klage haben, ist system
widrig. Sie  widerspricht 
der gleichberechtigten 
 Stellung der Privatkläger 
neben der Anklage und 
dem Beschuldigten. 

1. Privatklägerschaft

Als Privatkläger gilt primär die 
durch eine Straftat in ihren Rech
ten unmittelbar geschädigte Per
son, die ausdrücklich erklärt, sich 
am Strafverfahren – im Strafpunkt 
oder im Zivilpunkt oder in bei
den Punkten – beteiligen zu wol
len (Artikel 118 Absatz 1 StPO).

1.1 Konstituierung  
im  Strafpunkt
Nimmt man Ehrverletzungsdelik
te als Beispiel, so gilt diejenige Per
son als geschädigt, gegen die sich 
die ehrverletzende Äusserung rich
tete. Um im Strafpunkt als Privat
kläger anerkannt zu werden, muss 
der Geschädigte vor Abschluss des 
Vorverfahrens eine entsprechen
de Erklärung gegenüber der Poli
zei oder der Staatsanwaltschaft ab
geben (Artikel 118 Absatz 3 StPO). 
Die Konstituierung im Strafpunkt 
bedeutet, dass der Geschädigte die 
Verfolgung und  Bestrafung der für 
die Straftat verantwortlichen Per
son verlangt (Artikel 119 Absatz 2 
litera a StPO). Bei Ehrverletzungs
delikten handelt es sich um An
tragsdelikte. Deshalb reicht für die 
Stellung als Privatkläger im Straf
punkt ein Strafantrag innert der 
gesetzlichen Frist von drei Mona
ten ab Kenntnis des Täters (Arti
kel  118 Absatz  2 StPO; Arti
kel 31 StGB). 

1.2 Konstituierung  
im  Zivilpunkt
Um auch im Zivilpunkt die Stel
lung als Privatkläger zu erlangen, 
muss die geschädigte Person 
 spätestens bis zum Abschluss des 
Vorverfahrens Ansprüche auf 
Schadenersatz und/oder Genug
tuung geltend machen (Arti

kel 119  Absatz 2 litera b StPO). 
Üblicherweise wären solche pri
vatrechtlichen Ansprüche vor den 
Zivil gerichten zu verfolgen. Die 
Strafprozessordnung räumt jedoch 
Personen, die durch eine Straftat 
geschädigt wurden, das Privileg 
ein, ihre Zivilansprüche adhäsi
onsweise im Strafverfahren gel
tend zu machen. Diese Ansprü
che werden somit ausnahmswei
se von Strafgerichten beurteilt. 
Voraussetzung hierfür ist, dass sich 
der privatrechtliche Anspruch un
mittelbar aus der Straftat ableitet, 
also damit in einem direkten Zu
sammenhang steht. Im Fall von 
Ehrverletzungsdelikten ist dies 
etwa der Fall, wenn ein Angriff 
auf die Ehre beim Geschädigten 
Angstzustände und Schlafstörun
gen verursacht, die eine medizi
nische Behandlung erforderlich 
machen und deren Kosten nicht 
durch eine Krankenversicherung 
gedeckt werden.1

1.3 Konstituierung in beiden 
Punkten vorteilhaft 
Im Hinblick auf ihre Beschwer
demöglichkeiten ist Geschädig
ten zu raten, sich sowohl im Straf
punkt als auch im Zivilpunkt zu 
konstituieren. Der Konstituierung 
im Strafpunkt kommt entschei
dende Bedeutung zu, vor allem 
um Beschwerde gegen eine all
fällige Einstellungsverfügung an 
die kantonale Beschwerdeinstanz 
führen zu können. Dem ledig
lich im Zivilpunkt konstituierten 
 Privatkläger wird ein rechtlich 
 geschütztes Interesse an einer 
 Beschwerde gegen eine Verfahrens
einstellung abgesprochen.2 Dies 
mit der Begründung, dass er sei
ne privatrechtlichen Ansprüche 
auf dem Zivilweg geltend machen 

kann. Soweit ersichtlich, hat sich 
das Bundesgericht allerdings noch 
nicht zu dieser Frage geäussert. 
Bei Beschwerden ans Bundes
gericht verhält es sich genau um
gekehrt: Abgesehen von gewissen 
Ausnahmen (siehe Ziffer 3.4 un
ten) ist hier entscheidend, dass die 
geschädigte Person sich nicht nur 
im Strafpunkt konstituiert hat, 
sondern auch privatrechtliche An
sprüche geltend macht. Damit er
scheint die Konstituierung in bei
den Punkten ratsam. 

2. Hintergrund der 
geltenden Regelung

Der Gesetzgeber hat in der Ver
gangenheit mehrfach an der Le
gitimation der Privatklägerschaft 
zur Beschwerde ans Bundesgericht 
geschraubt. Diese Entwicklung 
wurde vom Bundesgericht in 
 einem Urteil aus dem Jahr 2009 
detailliert nachgezeichnet und 
von Marc Thommen in seiner 
Kommentierung zum BGG ge
würdigt.3 Aufbauend auf diesen 
Analysen werden nachfolgend die 
einzelnen Etappen beim Zugang 
der Geschädigten zum Bundesge
richt seit der Inkraftsetzung des 
Opferhilfegesetzes (OHG) auf 
den 1. Januar 1993 skizziert.

2.1 Das Opfer und die 
 «einfachen Geschädigten»
Wesentlich für das Verständnis der 
vielfach geänderten Zugangs
voraussetzungen ist die Unter
scheidung zwischen Opfer gemäss 
OHG und (einfachem) Geschä
digten. Das OHG führte eine spe
zielle prozessrechtliche Kategorie 
von durch Straftaten geschädig
ten Personen ein: das Opfer. Als 
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solches gilt jede Person, die durch 
eine Straftat in ihrer körperlichen, 
psychischen oder sexuellen Inte
grität unmittelbar beeinträchtigt 
worden ist. Opferstellung haben 
somit namentlich Opfer von Ge
walt und Sexualdelikten. Ange
hörige von Opfern stellte das 
OHG dem Opfer gleich . Dem 
Opfer (und seinen Angehörigen) 
sollte durch eine  gestärkte Partei
stellung eine Teilhabe am Straf
verfahren gewährt werden.

Die einfachen Geschädigten un
terscheiden sich vom Opfer da
durch, dass sie durch die Straftat 
nicht in ihrer körperlichen, psy
chischen oder sexuellen Integrität 
beeinträchtigt wurden. Bei Delik
ten gegen das Vermögen fehlt etwa 
eine unmittelbare Beeinträchti
gung der psychischen Integrität.4 
Bei Ehrverletzungsdelikten ist eine 
Opferstellung nicht gänzlich aus
geschlossen, die Hürde liegt aller
dings hoch. Gemäss Bundesge
richt kann eine schwerwiegende 
Verleumdung in Ausnahmefällen 
zu einer unmittelbaren Beein
trächtigung der psychischen Inte
grität führen.5 In einem solchen 
Fall ist der geschädigten Person 
Opferstellung zuzuerkennen, was 
die Botschaft zur Totalrevision des 
Opferhilfegesetzes ausdrücklich 
anerkennt.6 

2.2 Rechtslage zwischen 
1993 und 2010
Mit Inkrafttreten des OHG im 
Jahr 1993 wurden die Geschä
digten, inklusive Opfer im Sinne 
des OHG, zur eidgenössischen 
Nichtigkeitsbeschwerde legiti
miert. Die Beschwerde stand dem 
Geschädigten zu, «wenn er sich 
bereits vorher am Verfahren be
teiligt hat und soweit sich der Ent

scheid auf die Beurteilung  seiner 
Zivilforderung auswirken kann».7

Per 1. Januar 2001 beschränk
te der Gesetzgeber die Legitima
tion zur Nichtigkeitsbeschwerde 
im Strafpunkt auf Opfer im  Sinn 
des OHG, um das Bundesgericht 
zu entlasten.8 Für die nächsten 
sechs Jahre stand Geschädigten, 
denen keine Opferstellung zukam, 
die eidgenössische Nichtigkeits
beschwerde nur noch im Zivil
punkt offen.9 

Auf den 1. Januar 2007 wurde 
das BGG in Kraft gesetzt. Mit 
ihm wurde den Opfern die Legi
timation zur – mit dem BGG ein
geführten – Beschwerde in Straf
sachen eingeräumt, unter den 
üblichen Voraussetzungen der 
 Beteiligung am vorinstanzlichen 
Verfahren und (ausser im Fall von 
Opferrechten)10 der möglichen 
Auswirkung des angefochtenen 
Entscheids auf die Beurteilung 
der Zivilansprüche. In der Folge 
sprach das Bundesgericht in  einem 
Grundsatzentscheid zu Artikel 81 
BGG vom Juli 2007 den Geschä
digten ein rechtlich geschütztes 
Interesse im Sinne dieser Bestim
mung ausdrücklich ab und ver
wies lediglich auf eine sich ab
zeichnende Verbesserung ihrer 
Stellung durch die in Vorberei
tung stehende eidgenössische 
Strafprozessordnung.11 

2.3 Voraussetzungen  
seit 2011: Der Mittelweg
Die Situation für die Geschädig
ten hellte sich im Zuge der Ein
führung der eidgenössischen Straf
prozessordnung (StPO) tatsächlich 
auf. Zunächst beabsichtigte der 
Gesetzgeber sogar, das Beschwer
derecht gemäss BGG nicht nur 
vom Opfer auf alle Privatklä

ger auszuweiten, sondern die Le
gitimationsvoraussetzungen auch 
jenen der StPORechtsmittel an
zugleichen. Die Fassung von Ar
tikel 81 Absatz 1 litera b Ziffer 5 
BGG im Anhang zur Strafpro
zessordnung vom 5.  Oktober 
2007 sah dazu Folgendes vor: 
«Zur Beschwerde in Strafsachen 
ist [...] insbesondere berechtigt: 
[...] 5. die Privatklägerschaft, so
weit sie nach der Strafprozessord
nung vom 5. Oktober 2007 
(StPO) zur Ergreifung von Rechts
mitteln legitimiert ist.»12 

Die vorgesehene Verweisung 
von Artikel  81 BGG auf die 
Rechtsmittellegitimation gemäss 
StPO hätte der Privatklägerschaft 
das Recht eingeräumt, Entschei
de der oberen kantonalen Instan
zen hinsichtlich aller Punkte, mit 
Ausnahme des Sanktionspunkts, 
vor Bundesgericht anzufechten, 
also im Schuld und Zivilpunkt 
sowie im Entschädigungs und 
Kostenpunkt.13 Insbesondere 
sollten Privatkläger zweitinstanz
liche Urteile vor Bundesgericht 
im Schuldpunkt anfechten kön
nen, ohne Rücksicht auf die Aus
wirkung der Beschwerde auf die 
Zivilansprüche. Wie Thommen 
hervorhebt, war dies «nichts ande
res als die logische Konsequenz 
des Konzepts, die Privatkläger als 
Partei mit dem Beschuldigten und 
der Staatsanwaltschaft auf Augen
höhe zu stellen».14 

Noch vor Inkraftsetzung der 
Strafprozessordnung am 1. Janu
ar 2011 verwarf der Gesetzgeber 
die bereits beschlossene Auswei
tung der Beschwerdelegitimation 
wieder. Auf Wunsch des Bundes
gerichts führte er zusammen mit 
dem Strafbehördenorganisations
gesetz (StBOG) die heute  geltende 

1 BGer 6B_810/2020 vom 
14.7.2020, E. 1.3.

2 Kantonsgericht Graubünden vom 
28.3.2013, SK2 13 13, in PKG 
(GR) 2013 Nr. 19, 120, E. 2.a; 
Obergericht Zug vom 11.6.2015,  
BS 2014 90, in CAN 2016 Nr. 21, 
56, E. 6; gl.M. Andreas Donatsch /  
Viktor Lieber / Sarah Summers / 
Wolfgang Wohlers (Hrsg.), 
 Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung StPO, Zürich 
2020, Nathan Landshut / Thomas 
Bosshard, N. 9 zu Art. 322 StPO. 
Landshut / Bossshard verweisen 
in Fn. 13 auf 1B_298/2012  
vom 27.8.2012, E. 2.1, der ihre 
Aussage jedoch nicht stützt.

3 BGE 136 IV 29; Marcel Niggli /  
Peter Uebersax / Hans Wiprächtiger /  
Lorenz Kneubühler (Hrsg.),  
Basler Kommentar BGG, Basel 2018, 
Marc Thommen, N. 23 ff. zu Art. 81.

4 Botschaft zum Opferhilfegesetz  
vom 25.4.1990 (BBl 1990 II 961 ff., 
977); BGE 120 Ia 157, E. 2.d.

5 BGer 1A.70/2004 vom 7.7.2004,  
E. 2.2; noch offen gelassen in  
BGE 120 Ia 157, E. 2.d.

6 Botschaft zur Totalrevision des 
 Bundesgesetzes über die Hilfe an 
Opfer von Straftaten vom 9.11.2005, 
BBl 2005 7165 ff., 7203; vgl. 
 Dominik Zehntner, Stämpflis 
Handkommentar zum Opferhilfe
recht, Zürich 2020, N. 41 zu Art. 1.

7 Vgl. Einführung von Art. 221 Abs. 1bis 
und Änderung von Art. 270 Abs. 1 
altes Bundesgesetz über die Bundes
strafrechtspflege (aBStP).

8 Art. 270 lit. e Ziff. 1 aBStP.
9 Art. 271 und 277quater aBStP; 

Thommen, a.a.O., N. 24 zu Art. 81.
10 BGE 136 IV 29, E. 1.4.4 mit Hin

weis auf die Botschaft vom 28.2.2001 
zur Totalrevision der Bundesrechts
pflege (BBl 2001 4202 ff., 4317 f.).

11 BGE 133 IV 228, E. 2; dazu 
 kritisch Thommen, a.a.O., N. 26 zu 
Art. 81 m.w.H.

12 AS 2010 1881 ff., 2022.
13 Art. 382 Abs. 1 und 2 StPO.
14 Thommen, a.a.O., N. 27 zu 

Art. 81.
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Fassung von Artikel 81 Absatz 1 
litera b Ziffer 5 BGG ein, gemäss 
der die Privatklägerschaft nur zur 
Beschwerde berechtigt ist, «wenn 
der angefochtene Entscheid sich 
auf die Beurteilung ihrer Zivil
ansprüche auswirken kann».15 

Aus der Botschaft zum StBOG 
geht hervor, dass dem Bundesrat 
durchaus bewusst war, dass die 
 Abänderung eines bereits be
schlossenen Gesetzestextes noch 
vor dessen Inkrafttreten gesetzes
politisch einen fragwürdigen 
Schritt darstellt.16 Gemäss der 
(neuen) Ansicht des Bundesrats 
hätte die geplante Angleichung der 
Beschwerdevoraussetzungen der 
Privatklägerschaft an jene der 
StPO zu einer nicht verantwort
baren Überlastung des Bundesge
richts geführt. Deshalb, so die Bot
schaft, «erscheint es angezeigt, die 
im Rahmen der StPO ohne Dis
kussion beschlossene Änderung 
wiederum rückgängig zu machen».

Die Rechte der Privatkläger
schaft mussten zurücktreten, um 
einer Überlastung des Bundesge
richts vorzubeugen, obwohl dies 
der Stellung der Privatklägerschaft 
als gegenüber der Staatsanwalt
schaft und der beschuldigten Per
son gleichberechtigte Partei wi
derspricht. Im Ergebnis wählte der 
Gesetzgeber eine Mittellösung 
zwischen einer Beschwerdemög
lichkeit nur für Opfer und der wei
ten Rechtsmittellegitimation ge
mäss StPO.17 Es stellt sich die 
Frage, ob die Gesetze den Geschä
digten wirklich weniger Beschwer
derechte einräumen sollten als den 
beschuldigten Personen und ob 
dies mit dem Rechtsgleichheits
gebot vereinbar ist.

3. Legitimation zur 
Beschwerde 

Gemäss Artikel 42 Absatz 1 und 2 
BGG hat die beschwerdefüh
rende Partei das Vorliegen der ge
setzlichen Legitimationsvoraus

setzungen darzulegen. Für die 
Beschwerde in Strafsachen finden 
sich diese Voraussetzungen in Ar
tikel 78 ff. BGG. Zu beachten ist, 
dass eine Beschwerde in Strafsa
chen nur zulässig ist, wenn die 
letzte kantonale Instanz über den 
Schuld und Zivilpunkt befand 
oder dies hätte tun müssen.18 Ist 
diese Voraussetzung erfüllt, steht 
der Privatklägerschaft die Be
schwerde in Strafsachen offen, 
selbst wenn sie nur den Zivilpunkt 
anfechten will.19 Es gilt keine 
Streitwertgrenze. War hingegen vor 
dem Berufungsgericht nur noch 
der Zivilpunkt strittig, ist die Be
schwerde in Zivilsachen gegeben. 
Dann gilt die Streitwertgrenze von 
30 000 Franken.20 Für die Be
schwerde in Strafsachen der Privat
klägerschaft gelten die folgenden 
Legitimationsvoraussetzungen:

3.1 Teilnahme am 
 vorinstanzlichen Verfahren
 Erstens müssen die Beschwerde
führer am vorinstanzlichen Ver
fahren teilgenommen haben oder 
keine Möglichkeit erhalten ha
ben, daran teilzunehmen (Ab
satz 1 litera a).21 Was unter vor
instanzlicher Teilnahme der Pri
vatklägerschaft zu verstehen ist 
und wie aktiv diese Teilnahme sein 
muss, ist in der Lehre umstritten. 
In vielen Fällen wird diese Vor
aussetzung unproblematisch sein, 
etwa wenn sich die Privatkläger
schaft durch alle Instanzen gegen 
eine Nichtanhandnahme oder 
Einstellungsverfügung wehrt. 
Schwierigkeiten ergeben sich, 
wenn in erster Instanz ein Schuld
spruch erfolgte, der vom Beschul
digten mit Berufung weitergezo
gen wird. In einem solchen Fall 
ist fraglich, ob die Privatkläger
schaft sich im Berufungsverfah
ren passiv verhalten darf (oder wie 
passiv), ohne das Beschwerderecht 
gemäss BGG zu verlieren. 

Gleichermassen problematisch 
kann auch der Fall sein, in dem 
zwar der Schuldspruch zweit

instanzlich bestätigt wird, die 
 Zivilforderung jedoch vom Be
rufungsgericht gänzlich abge
wiesen oder nur in geringerem 
 Umfang zugesprochen wird und 
die Privatklägerschaft sich nicht 
aktiv am Berufungsverfahren be
teiligte.22

Der Bundesrat führte bei der 
Einführung des BGG aus, der Ge
schädigte, welcher auf einen Ab
weisungsantrag vor dem oberin
stanzlichen kantonalen Gericht 
verzichtet, gebe «seine Gleichgül
tigkeit gegenüber dem Entscheid 
dieses Gerichts zu erkennen» und 
verliere «damit jedes Interesse, 
den Entscheid beim Bundes
gericht anzufechten, wenn ihn 
das Ergebnis nicht befriedigt».23 
Ein Teil der Lehre fordert dem
gemäss, dass der Adhäsionskläger 
sich zumindest mittels Anträgen 
vor der zweiten Instanz beteiligen 
muss.24

Das Bundesgericht hat diese 
Auffassung in BGE 143 IV 434 
verworfen und sich dafür aus
gesprochen, dass die berufungs
beklagte Privatklägerschaft, wel
che auf die ihr freigestellte 
Anwesenheit im Berufungsver
fahren oder auf das Stellen von 
Anträgen verzichtet, so zu verste
hen sei, dass sie an ihren erstin
stanzlichen Anträgen auch vor der 
Berufungsinstanz festhält.25 Bei 
einem Freispruch des Beschuldig
ten, der zu einer Verweisung der 
privatrechtlichen Ansprüche auf 
den Zivilweg führt, gilt die Pri
vatklägerschaft als mit ihren 
 Anträgen unterlegen und erfüllt 
 damit die Legitimationsvorausset
zungen von Artikel 81 Absatz 1 
litera a BGG.26 Dies begründet 
das Bundesgericht auch damit, 
dass der Verzicht auf die (freige
stellte) Teilnahme am Berufungs
verfahren keinen Rückzug der Zi
vilklage darstellt.27 Aufgrund 
dieser teilweise publizierten und 
mittlerweile mehrfach bestätig
ten Rechtsprechung dürfen Pri
vatkläger davon ausgehen, dass 
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15 Thommen, a.a.O., N. 28 zu Art. 81, 
mit Hinweis auf den Geschäftsbe
richt des Bundesgerichts 2009, 15.

16 Botschaft zum Bundesgesetz über 
die Organisation der Strafbehörden 
des Bundes vom 10.9.2008, BBl 
2008 8125 ff., 8182 f.

17 Thommen, a.a.O., N. 29 und 
N. 47 zu Art. 81.

18 BGE 133 III 701, E.2.
19 6B_368/2011 vom 

2.2.2012, E. 1.1.
20 Im Detail Marc Thommen / Roberto 

Faga, a.a.O., N. 22 ff. zu Art. 78.
21 Zur fehlenden Teilnahmemöglich

keit der Privatklägerschaft, die nicht 
zum vorinstanzlichen Verfahren 
 zugelassen wurde, vgl. Thommen, 
a.a.O., N. 3 zu Art. 81 m.H. auf 
BGE 138 IV 78, E. 1.

22 Für diese Konstellation vgl. 
6B_1060/2019 vom 15.1.2010,  E. 1.

23 Botschaft Totalrevision der  Bundes   
rechtspflege vom 28.2.2001, BBl 
2001 4202 ff., 4317. Ähnlich BGE 
134 IV 36, E. 1.3.2; vgl. Thommen, 
a.a.O., N. 3 zu Art. 81, Fn. 10.

24 Thommen, a.a.O., N. 3, N. 31 und 
N. 48 zu Art. 81.

25 BGE 143 IV 434, E. 1.2.3, 
6B_305/2020, 6B_321/2020 vom 
1.10.2020, E. 2.2. Dispensierung 
Teilnahme vgl. Art. 405 Abs. 2 StPO.

26 6B_303/2018 vom 2.11.2018, E. 1, 
m.H. auf BGE 143 IV 434, E. 1.2.3.

27 6B_434/2016, E. 2.2, auf den 
 Nikolaus Oberholzer, Grundzüge 
des Strafprozessrechts, Zürich 2020, 
Rz. 2208, verweist.

28 6B_714/2013 vom 25.3.2014, E. 1; 
Thommen, a.a.O., N. 60a 
zu Art. 81. Nicht einschlägig (da 
Staatshaftungs verfahren): 
6B_945/2013 vom 23.5.2014.

29 Vgl. BGE 137 IV 246, E. 1.3.1.
30 Thommen, a.a.O., N. 60a zu Art. 81, 

Verweis a. BGE 143 IV 154, E. 2.3.3.
31 6B_1060/2019 (Freispruch); BGE 

147 IV 47, 6B_1016/2015 vom 
26.1.2017 (Einstellung).

32 6B_631/2011, 2.3.2012, E. 1.1.
33 Thommen, a.a.O., N. 56 zu Art. 81; 

BGE 146 IV 76, E. 2.2.2; 144 IV 240, 
E. 2.3; 141 IV 231, E. 2.5; 139 IV 78, 
E. 3.3; 139 IV 84, E. 1.1.

34 Erstmals anerk. in BGE 141 IV 231.
35 6B_1404/2020 vom 17.1.2020, E. 2.6, 

m.H. auf BGE 141 IV 231, E. 2.4.
36 Thommen, a.a.O., N. 56 zu Art. 81.
37 6B_555/2017 vom 29.9.2017, E. 3.4.
38 Vgl. für den Zusammenhang zw. 

privatklägerischer Legitimation im 
Strafpunkt und staatlichem Straf
anspruch, 6B_1404, E. 2.6.4; 
 implizit auch 6B_1039/2017 vom 
13.3.2018, E. 2.3.

sie vor dem Berufungsgericht kei
ne Anträge stellen müssen, um 
ihre Legitimation zur Beschwer
de ans Bundesgericht zu wahren.

3.2 Rechtlich geschütztes 
Interesse
Zweitens muss die beschwerde
führende Partei ein rechtlich ge
schütztes Interesse an der Auf
hebung oder Änderung des 
angefochtenen Entscheids haben 
(Artikel  81 Absatz  1 litera b 
BGG). Bis Ende 2010 wurde der 
geschädigten Person ein Be
schwerdeinteresse im Strafpunkt 
nicht zuerkannt. Wie Thommen 
in seiner Kommentierung zu Ar
tikel 81 BGG zeigt, schrieb das 
Bundesgericht diese Situation in 
seinem Urteil 6B_714/2013 aus 
dem Jahr 2014 zunächst fort.28 
Es stellte dazu lapidar fest, die 
Privatklägerschaft sei nicht legi
timiert, den Schuldpunkt anzu
fechten, und ging deshalb mit 
der Vorinstanz von einer unbe
wussten fahrlässigen Tötung aus. 
Anstelle einer Begründung ver
wies das Bundesgericht auf 
BGE 136 IV 29. Dieser war je
doch vor Inkrafttreten des neuen 
Artikels 81 Absatz 1 litera b Zif
fer 5 BGG ergangen, mit dem 
der Privatklägerschaft ein Be
schwerderecht im Strafpunkt ein
geräumt wurde.29 Das Urteil 
6B_714/2013 ist daher schlicht 
falsch und aufgrund der geänder
ten Rechtslage unhaltbar. 

Thommen stellt dem vorer
wähnten negativen Entscheid aus 
dem Jahr 2014 einen veröffent
lichten Entscheid aus dem Jahr 
2017 entgegen, in dem das Bun
desgericht in einem obiter dic
tum andeutete, dass der Privatklä
gerschaft die Beschwerde ans Bun
desgericht zum Schuldpunkt 
offensteht.30 Es ist seither in zahl
reichen Fällen auf Beschwerden 
der Privatklägerschaft betreffend 
den Straf oder Schuldpunkt ein
getreten, sofern eine Auswirkung 
auf die Zivilforderung nachgewie

sen wurde, insbesondere bei zweit
instanzlichen Freisprüchen und 
Einstellungsverfügungen.31 Das 
Bundesgericht hat es bisher je
doch unterlassen, in einem veröf
fentlichten Urteil seinen Ent
scheid 6B_714/2013 ausdrück
lich zu korrigieren. Dies, obwohl 
es im Entscheid 6B_631/2011 die 
Beschwerdelegitimation der Pri
vatklägerschaft im Strafpunkt 
sorgfältig begründete, indem es 
auch  auf die Gesetzgebungsge
schichte zurückgriff, womit eine 
Vorlage für einen Leitentscheid 
be stünde.32

Allfällig verbleibende Zweifel 
an der Legitimation der Privat
klägerschaft im Schuldpunkt 
 lassen sich durch die folgenden 
Er wägungen ausräumen: Wie 
Thommen hervorhebt, anerkennt 
das Bundesgericht, dass es der 
 Privatklägerschaft (Strafkläger) 
im  Berufungsverfahren unab
hängig von allfälligen Zivilforde
rungen zusteht, eine falsche oder 
zu milde rechtliche Würdigung 
durch die erste Instanz anzufech
ten.33 Weiter steht ihr auch ein 
Einspracherecht gegen den Straf
befehl zu.34

In BGE 139 IV 78 stellte das 
Bundesgericht klar, dass dies di
rekt aus Artikel 119 Absatz 2 StPO 
folgt, wonach der Strafkläger die 
Verfolgung und Bestrafung der für 
die Straftat verantwortlichen Per
son verlangt. In einem neuen Ent
scheid bestätigte das Bundesge
richt zudem erstmals ausdrücklich, 
dass diese Rechte aus dem «per
sönlichkeitsrechtlichen Anspruch 
auf Feststellung des zugefügten 
Unrechts» folgen.35

Aus diesen Grundsatzüberle
gungen ergibt sich, dass es der 
 Privatklägerschaft, welche im Be
rufungsverfahren unterliegt, of
fenstehen muss, ihre Rechte im 
Strafpunkt auch vor Bundesge
richt weiterzuverfolgen, wobei hier 
aufgrund des Wortlauts von Arti
kel 81 Absatz 1 litera b Ziffer 5 
BGG eine Auswirkung auf die (ad

häsionsweise) geltend gemachten 
Zivilansprüche erforderlich ist. 
Darin liegt die Umsetzung des 
Mittelwegs, der durch die gerade 
erwähnte Bestimmung des BGG 
eingeführt werden sollte.36 Eine 
weitergehende Einschränkung 
war nicht gewollt und wäre mit 
der verfahrensrechtlichen Gleich
stellung der Privatklägerschaft 
mit Anklage und Verteidigung 
nicht vereinbar.

Klärend wirkt schliesslich auch 
eine Auseinandersetzung mit Ent
scheid 6B_555/2017. In diesem 
hielt das Bundesgericht fest, die 
Zivilklägerin sei zur Geltendma
chung des staatlichen Strafan
spruchs nicht legitimiert, und 
sprach ihr die Beschwerdelegi
timation ab.37 Diese Aussage 
kann zu Missverständnissen füh
ren, weil sie am Begriff «Straf
anspruch» anknüpft. Zwischen 
staatlichem Strafanspruch und 
Straf beziehungsweise Schuld
punkt besteht zwar ein Zusam
menhang, sie sind aber nicht zu 
verwechseln: Der Strafanspruch 
im Einzelfall entsteht mit der Ver
urteilung des Täters im Schuld
punkt.38 Die geschädigte Per
son, die sich einzig und allein im 
Zivilpunkt konstituierte, ist nicht 
legitimiert, sich zum Schuldpunkt 
zu äussern, weil sie darauf ver
zichtete, und nicht etwa weil es 
ihr am Strafanspruch fehlt. Die 
geschädigte Person, die sich im 
Strafpunkt und im Zivilpunkt 
konstituierte, ist dagegen legiti
miert, sich im Schuldpunkt zu äus
sern, obwohl auch sie nicht Inha
berin des Strafanspruchs ist und 
ihr kein rechtlich geschütztes In
teresse im Sanktionspunkt zu
steht (also bezüglich Art und 
Höhe der Bestrafung).

Nach vorliegender Ansicht liegt 
die Krux für die Privatklägerschaft 
nicht (mehr) in der Frage, ob Pri
vatkläger, welche sich (recht zeitig) 
im Strafpunkt konstituiert haben, 
im Schuldpunkt zur Beschwerde 
legitimiert sind, sondern in der 
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bundesgerichtlichen Rechtspre
chung zu Artikel 81 Absatz 1 li
tera b Ziffer 5 BGG. Mit Ausnah
me der unter Ziffer  3.4 unten 
besprochenen Fälle hat der be
schwerdeführende Privatkläger im 
Einzelnen darzulegen, «aus wel
chen Gründen sich der angefoch
tene Entscheid inwiefern auf wel
che Zivilansprüche auswirken 
kann».39 

In dieser vom Bundesgericht 
standardmässig verwendeten For
mulierung sind drei Untervoraus
setzungen enthalten, die in der 
Beschwerde begründet werden 
müssen. An die Darlegung der 
Zivilansprüche stellt das Bundes
gericht strenge Anforderungen, 
«sofern dies – etwa aufgrund der 
Natur der untersuchten Straftat – 
nicht ohne Weiteres aus den Ak
ten ersichtlich ist».40

3.2.1 Aus der Straftat 
 abgeleitete Ansprüche
Gemäss der ersten Untervoraus
setzung muss die Privatkläger
schaft konkret darlegen, welche 
Zivilansprüche gegen die be
schuldigte Person ihr überhaupt 
zustehen. In Frage kommen le
diglich Schadenersatz und Ge
nugtuungsansprüche, die aus der 
Straftat abgeleitet werden. Dies 
gilt – anders als vor Einführung 
des BGG – auch für Ehrverlet
zungsdelikte.41 Bei diesen ist zu
dem zu beachten, dass das Straf
recht die Ehre nur schützt, soweit 
die Geltung eines Menschen als 
sittliche Person angegriffen wird, 
also sein Ruf, ein achtenswerter, 
ehrbarer Mensch zu sein.42 Dies 
im Gegensatz zum zivilrechtlichen 
Ehrbegriff, der auch das gesell
schaftliche und berufliche Anse
hen einer Person umfasst.

Schadenersatzansprüche bei An
griffen auf die strafrechtlich ge
schützte Ehre können sich er
geben, wenn dieser Arztkosten 
verursacht, die nicht von der 
 Krankenkasse gedeckt wurden.43 
Gleiches gilt für die Kosten einer 

psychotherapeutischen Behand
lung.44 Diese Kosten sind zu be
legen und näher zu begründen. 
Bei mehreren unterschiedlichen 
Delikten ist der Zivilanspruch für 
jedes einzeln nachzuweisen.45

Ein Genugtuungsanspruch we
gen einer Persönlichkeitsverlet
zung besteht nur, «wenn der Ein
griff aussergewöhnlich schwer ist 
und in seinen Auswirkungen ‹das 
Mass einer Aufregung oder einer 
alltäglichen Sorge klar über
steigt›».46 Insbesondere verlangt 
das Bundesgericht, dass der Pri
vatkläger im Einzelfall aufzeigt, 
inwiefern die angebliche Ehr
verletzung objektiv und subjektiv 
derart schwer wiegt, dass sie eine 
Genugtuung rechtfertigt.47 

Dem Verfasser ist kein Ent
scheid bekannt, in dem einem 
Privatkläger ein solcher Nachweis 
geglückt wäre. Das Bundes
gericht liess durchblicken, dass 
Anspucken und obszöne Gesten 
nicht genügen.48 Auch die Be
zeichnung «Lügenbaron» in  einer 
WhatsappNachricht und die 
damit einhergehende Unterstel
lung, notorisch zu lügen, genü
gen nicht für eine psychische Aus
wirkung, die eine Genugtuung 
begründet.49 

3.2.2 Adhäsionsweise 
 Geltendmachung
Gemäss der zweiten Untervoraus
setzung verlangt das Bundesge
richt, dass die Privatklägerschaft 
ihre Zivilansprüche gegen die be
schuldigte Person adhäsionsweise 
im Strafverfahren geltend ge
macht hat, indem sie sich (auch) 
im Zivilpunkt konstituierte (zu 
den Ausnahmen bei Einstel
lungsverfügungen siehe Ziffer 3.3 
unten).50 

Diese Voraussetzung wird in der 
Lehre kritisiert, die – meiner Mei
nung nach zu Recht – darauf 
hinweist, dass die Beschwerde in 
Strafsachen auch dann einen Ein
fluss auf die Zivilansprüche ha
ben kann, wenn diese in einem 

parallelen oder späteren Zivilver
fahren verfolgt werden, und zwar 
trotz Artikel 53 OR.51 Das Bun
desgericht hat sich von diesen Ar
gumenten bisher unbeeindruckt 
gezeigt und tritt auf Beschwer
den in Strafsachen nicht ein, wenn 
beispielsweise die Zivilforderung 
rechtskräftig auf den Zivilweg 
verwiesen wurde.52 

Ebenfalls unzulässig sind Be
schwerden bei Staatshaftungs
klagen, da diese nicht adhäsions
weise geltend  gemacht werden 
können.53 Ausnahmen zuguns
ten der Privatklägerschaft beste
hen bei Staatshaftungsforderun
gen im Rahmen der unten unter 
Ziffer 3.4 besprochenen StarPra
xis, namentlich bei Polizeigewalt 
und Verletzungen der EMRK,54 
sowie in Bezug auf den Kosten 
und Entschädigungspunkt.55 
Auch eine blosse Auswirkung auf 
die Verjährung der vor einem Zi
vilgericht geltend zu machenden 
Ansprüche genügt gemäss Bun
desgericht nicht.56

3.2.3 Auswirkung auf 
 Zivilansprüche
Gemäss der dritten Untervoraus
setzung muss die Privatklä
gerschaft dartun, aus welchen 
Gründen sich der angefochtene 
Entscheid auf die Adhäsions klage 
auswirkt. Wie bereits erwähnt, ist 
keine Auswirkung auf die Adhä
sionsklage mehr möglich, wenn 
das Strafverfahren im Zivilpunkt 
bereits rechtskräftig erledigt ist. 
Gleiches gilt in Staatshaftungsver
fahren. Andererseits ist der Nach
weis einer Auswirkung bei einem 
zweitinstanzlichen Freispruch 
durch die Berufungsinstanz samt 
Abweisung der Zivilklage leicht 
zu erbringen.57

Mit Thommen lässt sich die 
Vielfalt der Faktoren mit mögli
cher Auswirkung auf den Zivil
punkt wie folgt zusammenfassen: 
«Ob der Angeklagte objektiv und 
subjektiv tatbestandsmässig han
delt, er schuldig oder freigespro
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chen, das Verfahren eingestellt, 
ob ihm ein Rechtfertigungs oder 
Schuldausschlussgrund zugestan
den oder ob auf fahrlässige oder 
vorsätzliche Tatbegehung erkannt 
wird, sind alles Umstände, die 
sich im Zivilpunkt niederschla
gen können».58 

Zieht die  Privatklägerschaft 
etwa die zweit instanzliche Verur
teilung des Angeklagten wegen 
übler Nachrede ans Bundesge
richt weiter, indem sie geltend 
macht, dass eine Bestrafung we
gen Verleumdung  geboten ist, so 
hat sie aufzuzeigen, dass die schär
fere rechtliche  Qualifikation sich 
auf ihre Adhä sionsklage auswir
ken kann. Letzteres ist denkbar, 
da der Richter ein Handeln wider 
besseres Wissen (direkter Vorsatz) 
gemäss  Artikel 43 Absatz 1 OR 
bei der  Schadenersatzbemessung 
zu würdigen hat.

3.3 Weitere implizite 
 Voraussetzung
Bei Artikel 81 Absatz 1 litera b 
Ziffer 5 BGG als Voraussetzung 
in der Regel mitverstanden ist 
auch die Eigenschaft als Privatklä
ger, welche von der Stellung als 
Opfer oder geschädigter Person 
und der rechtzeitigen Konstituie
rung abhängt.59 

Diese Eigenschaft gilt aller
dings nicht in allen Fällen als 
Beschwerdevoraussetzung. Einer
seits kann gerade strittig sein, ob 
der beschwerdeführenden Par
tei überhaupt Privatklägerstel
lung zukommt, etwa weil be
stimmt werden muss, ob sie durch 
die Straftat unmittelbar oder nur 
mittelbar geschädigt wurde, oder 
weil strittig ist, ob sie sich recht
zeitig – also vor Abschluss des 
Vorverfahrens – konstituiert hat. 
Andererseits ist – wie etwa im 
Fall einer Nichtanhandnahme
verfügung – denkbar, dass die be
schwerdeführende Person gar 
keine Gelegenheit hatte, sich 
rechtzeitig als Privatklägerin zu 
konstituieren.60

3.4 Zugang via Star-Praxis 
und Anspruchsrechte
Artikel 81 Absatz 1 litera b Zif
fer 5 BGG ist nicht der einzige 
Zugang der Privatklägerschaft 
zum Bundesgericht. Wie aus der 
Formulierung von Artikel 81 Ab
satz 1 litera b BGG ersichtlich, ist 
die Aufzählung in den Ziffern 1 
bis 7 nicht abschliessend («insbe
sondere»). Zum einen anerkennt 
das Bundesgericht gemäss seiner 
sogenannten «StarPraxis», dass 
Privatkläger unbekümmert der 
fehlenden Legitimation in der 
 Sache selbst eine Verletzung ihrer 
Parteirechte rügen können, die 
 ihnen nach dem Verfahrensrecht 
(namentlich der StPO), der Bun
desverfassung oder der EMRK 
 zustehen und deren Missachtung 
auf eine formelle Rechtsverwei
gerung hinausläuft.61

Für die Privatklägerschaft von 
grösster praktischer Bedeutung ist 
die Möglichkeit, auf diesem Weg 
die Verweisung der Adhäsionskla
ge auf den Zivilweg anzufechten, 
indem eine Verletzung von Arti
kel 126 Absatz 1 StPO geltend 
 gemacht wird.62 Eine Verletzung 
des Teilnahmerechts als Partei 
stellt etwa dar, wenn ein Zeuge 
befragt wurde, ohne dass der Pri
vatklägerschaft Gelegenheit ge
geben wurde, an der Befragung 
teilzunehmen.63 Ähnlich verhält 
es sich bei einer Verweigerung des 
Akteneinsichtsrechts.64 Auf sol
che Beschwerden ist einzutreten, 
selbst wenn die Privatklägerschaft 
keine Zivilansprüche geltend 
macht oder sich durch eine Ab
änderung des vorinstanzlichen 
Entscheids keine Auswirkungen 
auf diese ergeben würden.

Zum anderen verfügen Pri
vatkläger über ein rechtlich ge
schütztes Interesse, «soweit sie die 
Verletzung von Normen geltend 
machen, die ihnen Anspruchs
rechte einräumen».65 Als Bei
spiel ist etwa der Anspruch der 
Privatklägerschaft auf Verwen
dung des Verwertungserlöses von 

beschlagnahmten Vermögens
werten zu  ihren Gunsten zu nen
nen.66 Die Privatklägerschaft 
verfügt auch über ein rechtlich 
geschütztes Interesse an einer 
 Auf rechterhaltung der Be
schlagnahme, sofern sie eine Zu
sprechung zu ihren Gunsten ver
langt.

4. Fazit

Die vorstehenden Ausführungen 
zeigen, dass die Legitimation der 
Privatklägerschaft zur Beschwer
de in Strafsachen eine komplexe 
Materie ist. Die Kernbotschaft die
ses Beitrags lässt sich dennoch auf 
drei wichtige Punkte reduzieren: 
 < Mit Hinblick auf die Be

schwerdemöglichkeiten lohnt 
sich eine Konstituierung der 
 Privatklägerschaft sowohl im 
Straf als auch im Zivilpunkt. 
 < Die Einschränkung der Be

schwerde der Privatklägerschaft 
ans Bundesgericht auf Fälle, die 
eine Auswirkung auf die Zi
vilklage zeitigen, ist an sich 
 systemwidrig, da sie der gleich
berechtigten Stellung des Pri
vatklägers neben der Anklage 
und dem Beschuldigten wider
spricht. Diese Beschwerdevor
aussetzung ist demzufolge eng 
auszulegen. 
 < Bei Ehrverletzungsdelikten ist 

von Beginn des Verfahrens an 
darauf zu achten, dass für eine 
Beschwerde ans Bundesgericht 
der Nachweis einer Schaden
ersatz und/oder Genugtuungs
forderung erforderlich ist. Scha
denersatz ist namentlich für 
medizinische oder psychothera
peutische Behandlungskosten 
geschuldet, die nicht von der 
Krankenversicherung gedeckt 
werden. Genugtuung setzt das 
Erleiden schwerer seelischer 
 Unbill voraus, was bei Ehrver
letzungsdelikten nur in äussers
ten Ausnahmefällen vorliegen 
dürfte.
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